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 Veröffentlicht am 05.12.1996

Norm

StPO §427 Abs2

Rechtssatz

Die Beantwortung der Frage, ob ohne persönliche Vernehmung des Angeklagten (vor dem Schö:engericht) eine

vollkommen beruhigende Aufklärung des Sachverhaltes nicht zu erwarten ist (§ 427 Abs 2 StPO), ist vollständig dem

p<ichtgemäßen Ermessen des Gerichtes (arg.: "erachtet") überlassen. Wird sie vom Gericht (wie vorliegend) bejaht, so

kann sich der <üchtige Angeklagte nicht für beschwert erachten. Die Ausübung dieses Ermessens steht im übrigen

nicht unter Nichtigkeitssanktion, sondern lediglich eine Verletzung des § 427 Abs 1 StPO.
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